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Vergabestelle 
 
Landratsamt Bautzen 
Liegenschaftsamt/Zentrale Vergabestelle 
Bahnhofstraße 9 
02625 Bautzen 
Tel:  + 49 3591 / 5251 - 23312  
Fax: + 49 3591 / 5250 - 23312 

Datum der Versendung: 21.08.2024  

Vergabeart: 

 nicht offenes Verfahren 

 Wettbewerblicher Dialog 

 Verhandlungsverfahren mit Teilnehmerwettbe-
werb 

 Innovationspartnerschaft 

Ablauf der Teilnahmefrist: 

Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 11:00 Uhr 

Abgabe des Teilnahmeantrages/ der Interessenbe-
stätigung: 
elektronisch über das Portal www.eVergabe.de  

 
 

 Aufforderung zum Teilnehmerwettbewerb 

 Aufforderung zur Interessenbestätigung 

 
Bezeichnung der Leistung 
 

Vergabe-Nr.: 24 213 2 

Modernisier ung und Verbesse rung der Ausfallsicherheit des di-
gitalen Alarmierungsnetzes  
des Landkreises Bautzen und des Landkreises Görlitz  
Los 1 – Landkreis Bautzen 
Los 2 – Landkreis Görlitz 

 
Anlagen 

A) Die beim Bewerber verbleiben und im Teilnehmerwe ttbewerb zu beachten sind: 

• Bewerberbedingungen Teilnehmerwettbewerb 
 
B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandte il werden: 

• allgemeine Leistungsbeschreibung zzgl. Anlage 
• Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen 
• Formblatt (FB) 247 - Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder 

Sabotageschutz 
 
C) Folgende Angaben/Anlagen/Nachweise sind mit dem Teilnahmeantrag einzureichen: 

• Teilnahmeantrag/ Interessenbekundung 
• FB 124 - Eigenerklärung zur Eignung 
• Eigenerklärung aufgrund Verordnung (EU) Nr. 833/2014 i.d.Fassung Art. 1 Ziff. 23 VO (EU) 

2022/576 
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• Zutrittsberechtigung für die Basisstationen des BOS Digitalfunk Sachsen bzw. die verbind-
liche schriftliche Zusicherung, diese zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe/ Leistungserbrin-
gung vorlegen zu können 

• Betriebshaftpflicht mit Angabe der Deckungssummen bzw. verbindliche schriftliche Zusi-
cherung der Deckung zum Zeitpunkt des Leistungsbeginns 

• Datenschutzerklärung 
• Erklärung der Fähigkeit zur Erfüllung der Leistungskriterien lt. Checkliste „Mindestanforde-

rungen der Leistungsmerkmale“ 
 
D) Folgende Erklärungen werden Ihnen zur Verfügung gestellt und sind dem Angebot im 

Bedarfsfall beizufügen: 

• FB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 
• FB 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
• FB 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
• FB 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 

 
E) Anlagen, die ausgefüllt auf gesondertes Verlange n der Vergabestelle vorzulegen sind: 

• Nachweise, die Eignung gem. FB 124 Bewerber sowie Nachunternehmen betreffend 
 
 
1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsb eschreibung bezeichneten Leistun-

gen zu vergeben im Namen und für Rechnung  
 

Los 1 – Landkreis Bautzen 

Landkreis Bautzen 
vertreten durch den Landrat 
Brand- und Katastrophenschutz  
Bahnhofstraße 9 
02625 Bautzen 

Los 2 – Landkreis Görlitz 

Landkreis Görlitz 
vertreten durch den Landrat 
Amt für Brand- und Katastrophenschutz  
Bahnhofstr. 24 
02826 Görlitz 

 
 
2 Kommunikation  

 Die Kommunikation erfolgt elektronisch über die Vergabeplattform. 
 
 
3 Unterlagen 
 
3.1 folgende Unterlagen sind einzureichen: 
  

    mit dem Teilnahmeantrag 
  

- die unter Punkt C) gekennzeichneten Unterlagen und Nachweise 
- bei Bedarf die unter Punkt D) gekennzeichneten Unterlagen und Nachweise 

 
   mit dem Teilnahmeantrag auf Verlangen der Vergabestelle 
 

- Bei Bietergemeinschaften sind von allen Beteiligten Unternehmen  
• das FB 124 - Eigenerklärung zur Eignung bzw. deren Präqualifikation,  
• die Eigenerklärung aufgrund Verordnung (EU),  
• Zutrittsberechtigung für die Basisstationen des BOS Digitalfunk Sachsen bzw. die 

verbindliche schriftliche Zusicherung, diese zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe/ 
Leistungserbringung vorlegen zu können 
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• Betriebshaftpflicht mit Angabe der Deckungssummen bzw. eine verbindliche schrift-
liche Zusicherung der Deckung zum Zeitpunkt des Leistungsbeginns 

• die Datenschutzerklärung  
mit dem Teilnahmeantrag einzureichen. 
 

- Bei einem Einsatz von Nachunternehmen sind von jedem Nachunternehmen 
• das FB 124 - Eigenerklärung zur Eignung bzw. deren Präqualifikation,  
• die Eigenerklärung aufgrund Verordnung (EU), 
• Zutrittsberechtigung für die Basisstationen des BOS Digitalfunk Sachsen bzw. die 

verbindliche schriftliche Zusicherung, diese zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe/ 
Leistungserbringung vorlegen zu können  

• die Datenschutzerklärung  
mit dem Teilnahmeantrag einzureichen. 

 
3.2 Folgende Nachweise/ Angaben/ Unterlagen sind au f gesondertes Verlangen der Verga-

bestelle vorzulegen : 

 
   nach Aufforderung auf Verlangen der Vergabestelle 
 
 Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Anga-

ben 
- Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Ar-

beitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal 
- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle 

(Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 
- rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines 

solchen Insolvenzplanes angegeben wurde) 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen 

beitragspflichtig ist 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersa-

chen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 
- Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versi-

cherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen 
 
3.2 Nachforderung 

 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Teilnahmeantrag gefordert war, werden 

  nachgefordert  

  nicht nachgefordert  

 
 
4 Abgabe des Teilnahmeantrages bzw. der Interessenb ekundung 

 Elektronisch in Textform 

 Bei elektronischer Übermittlung in Textform muss der Bewerber zu erkennen sein. 

 Der elektronische Teilnahmeantrag bzw. die Interessenbestätigung ist zusammen mit den An-
lagen bis zum Ablauf der Teilnahmefrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu über-
mitteln. 

 
 
5 Wertung des Teilnahmeantrages bzw. der Interessen bekundung 

 Sind die Mindestanforderungen der Eignungskriterien nicht erfüllen, wird die Bewerbung nicht 
berücksichtigt. 

 Nachbesserungen/ Verhandlungen sind nicht gestattet.  



- 4 - 
 

6 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur  Nachprüfung behaupteter Verstöße 
gegen die Vergabebestimmungen wenden kann: 

 
 Vergabekammer (§ 156 GWB): 

 
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen, Braustraße 2, 
04107 Leipzig, Telefon: +49 3 41 / 99 70. 

 
 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. V. Niks 
Zentrale Vergabestelle 
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Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der Vergabeverordnung (VgV). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, 
Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in 
Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuläs-
sigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber 
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das 
Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. 
Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein 
verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforder-
ten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt 
nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die 
Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen 
umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am 
Schluss des Angebotes hinzuzufügen. 

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die 

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote 

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit 
Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu 
beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der 
Leistung erforderlich sind. 

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt 
ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung 
zu machen.
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4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus-
sen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzel-
preisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung 
ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform
abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist,
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt,
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten 
oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von 
Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten 
Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich
bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, 
technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die 
hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, 
dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese 
Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten 
dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen 
vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese 
gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit 
der Verpflichtungserklärung abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das 
entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten 
Frist zu ersetzen.

7 Eignung

Unternehmen haben als Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot 

- Entweder die in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung angegebenen Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, 
Bescheinigungen und sonstige Nachweise)

- Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) als vorläufigen Nachweis

vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 6 sind auf gesondertes Verlangen die 
Unterlagen/die EEE auch für diese abzugeben. 

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen 
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der genannten Bescheinigungen 
zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die 
Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb 
nachgewiesen ist.
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Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen

1 Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B) 

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur 
Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes 
angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zurückzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige 
Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistung abgegolten.

2 Änderung der Leistung (§ 2 Nummer 3 VOL/B) 

2.1 Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nummer 3 eine erhöhte Vergütung, muss er dies 
dem Auftraggeber unverzüglich - möglichst vor Ausführung der Leistung und möglichst der Höhe nach - 
schriftlich mitteilen. 

2.2 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Änderung der Leistung bedingten Mehr- oder 
Minderkosten nachzuweisen.

3 Ausführung der Leistung (§ 4 VOL/B) 

Der Auftraggeber kann sich über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung unterrichten.

4 Güteprüfung (§ 12 Nummer 2 VOL/B) 

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, werden dem Auftragnehmer 
die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

5 Abnahme (§ 13 VOL/B) 

5.1 Die Lieferung oder Leistung wird förmlich abgenommen.
5.2 Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber über

- bei Lieferleistungen mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

6 Mängelansprüche (§ 14 VOL/B) 

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

7 Rechnungen  (§§ 15 und 17 VOL/B) 

7.1 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der 
Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt 
des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz 
zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuer-
betrag nicht erstattet.

7.2 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen 
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. 

8 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen  (§ 16 VOL/B) 

Der Auftragnehmer hat über Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen arbeitstäglich Listen in 
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen

- das Datum,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und

Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngrößen enthalten.

Rechnungen über Stundenverrechnungssätze müssen entsprechend den Listen aufgegliedert werden. 
Die Originale der Listen behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der
Auftragnehmer.
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Vergabenummer

Baumaßnahme

Leistung

Ergänzung der Vertragsunterlagen bei Aufträgen mit besonderen Anforderungen aufgrund Ge-
heimschutz oder Sabotageschutz

1 Besondere Umstände der Auftragsausführung (Mehrfachnennungen sind möglich)

Bei Ausführung der Leistung

wird der Auftragnehmer voraussichtlich Zugang zu Verschlusssachen (VS) des Geheimhal-
tungsgrades VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD) erhalten oder sich verschaffen 
können (Fallgruppe 1).

Das Merkblatt über die Behandlung von VS-NfD (VS-NfD-Merkblatt1) ist zu beachten.

Die Regelungen der nachstehenden Nummer 2 sind Vertragsbestandteil.

werden voraussichtlich Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades

VS-VERTRAULICH
GEHEIM
STRENG GEHEIM

im Betrieb des Auftragnehmers oder etwaiger Nachunternehmer/Unterauftragnehmer zu 
bearbeiten und/oder zu verwahren sein (Fallgruppe 2).

Die Regelungen der nachstehenden Nummer 3 sind Vertragsbestandteil.

werden Beschäftigte des Auftragnehmers oder etwaiger Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
voraussichtlich in Sicherheitsbereichen im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 3 SÜG einzu-
setzen sein und/oder im Bereich der Baustelle Zugang zu Verschlusssachen des Geheim-
haltungsgrades

VS-VERTRAULICH
GEHEIM
STRENG GEHEIM

erhalten oder sich verschaffen können (Fallgruppe 3).

Einen Formularsatz für Sicherheitserklärungen einzusetzender Arbeitskräfte erhält der Auf-
tragnehmer (AN) nach Auftragserteilung, sofern keine gültige Sicherheitsüberprüfung nach-
gewiesen wird. Bei Baumaßnahmen der Bundeswehr erfolgt der Versand der Formulare nur 
auf gesonderte Anforderung des AN, im Übrigen wird auf die Verwendung der Elektroni-
schen Sicherheitserklärung (ELSE) hingewiesen. Bei der Verwendung von ELSE ist der Auf-
traggeber über die Abgabe der Elektronischen Sicherheitserklärung zu informieren.

Die Regelungen der nachstehenden Nummer 4 sind Vertragsbestandteil.

1 Anlagen 04, 04b des GHB, https://bmwi-sicherheitsforum.de/handbuch/anlagen / bzw. Anlage V der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum materiellen Geheimschutz (Verschlusssachenanweisung - VSA) vom 10. August 2018

24 213 2

Modernisierung und Verbesserung der Ausfallsicherheit des digitalen Alarmierungsnetzes

des Landkreises Bautzen und des Landkreises Görlitz
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werden Beschäftigte des Auftragnehmers oder etwaiger Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
voraussichtlich in einem Bereich einzusetzen sein, für den Beschränkungen unter dem Gesichts-
punkt des vorbeugenden personellen Sabotageschutzes gelten (insbesondere Schutzzonen 
im Sinne der RiSBau)2 (Fallgruppe 4).

Einen Formularsatz für Sicherheitserklärungen einzusetzender Arbeitskräfte erhält der Auf-
tragnehmer (AN) nach Auftragserteilung, sofern weder eine nach § 9 Absatz 1 Nummer 3
SÜG durchgeführte und noch gültige Sicherheitsüberprüfung noch eine nach § 2 Absatz 1
Satz 5 SÜG anerkennbare Sicherheitsüberprüfung nachgewiesen wird.

Die Regelungen der nachstehenden Nummer 5 sind Vertragsbestandteil.

2 Umgang mit Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades 
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (Fallgruppe 1)

2.1 Das VS-NfD-Merkblatt (Anlage V zur VSA) ist Vertragsbestandteil.

2.2 Der Auftragnehmer und seine Nachunternehmer/Unterauftragnehmer sind verpflichtet die Regelun-
gen dieses Merkblattes zu beachten. Eine Nichtbeachtung kann die Auflösung dieses Vertrages 
bzw. von Teilen dieses Vertrages zur Folge haben.

3 Bearbeitung/ Verwahrung von Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades 
VS-VERTRAULICH oder höher beim Auftragnehmer (Fallgruppe 2)

3.1 Bearbeitung und/oder Verwahrung von VS-VERTRAULICH oder höher im Betrieb des Auftragneh-
mers oder eines etwaigen Nachunternehmers/Unterauftragnehmers setzen voraus, dass sich das 
betreffende Unternehmen in der Geheimschutzbetreuung des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) befindet und durch einen aktuell gültigen Sicherheitsbescheid bestätigt wird, 
dass das Unternehmen über Verwahrungsmöglichkeiten für Verschlusssachen des jeweiligen Ge-
heimhaltungsgrades verfügt.

Verliert ein zum Zeitpunkt der Auftragserteilung vorliegender erforderlicher Sicherheitsbescheid sei-
ne Gültigkeit und der Auftragnehmer oder ein etwaiger Nachunternehmer/Unterauftragnehmer hier-
durch die Möglichkeit zum erforderlichen Umgang mit Verschlusssachen, muss der Auftragnehmer 
unverzüglich auf die Ausstellung eines neuen und ausreichenden Sicherheitsbescheides hinwirken. 
Verzögerungen der Auftragsausführung, die sich hieraus ergeben, gehen zu Lasten des Auftrag-
nehmers; dies gilt nicht, wenn die Ursache der Verzögerung im Verantwortungsbereich des Auftrag-
gebers liegt.

3.2 Bei Ausführung der Leistung sind die Bestimmungen des „Handbuch für den Geheimschutz in der 
Wirtschaft“ (Geheimschutzhandbuch)3 zu beachten.

3.3 Das Leistungsverzeichnis mit Vorbemerkungen und alle Pläne und Zeichnungen, die dem Auftrag-
nehmer mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder später ausgehändigt wurden, bleiben Eigen-
tum des Auftraggebers. Sie sind, ebenso wie die vom Auftragnehmer selbst erstellten Unterlagen, 
nach Erhalt der Schlusszahlung ohne besondere Aufforderung an den Auftraggeber zurückzugeben.

3.4 Notwendige Fotografien oder Filme im Rahmen der Vertragsabwicklung bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch den Nutzer. Dem Auftragnehmer und seinen Beschäftigten einschließlich sei-
ner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und deren Beschäftigten ist die Anfertigung von nicht 
genehmigten Lichtbildern der Baumaßnahme (Negative und Positive auf beliebigen Schichtträgern 
sowie Informationsträger aller Art) untersagt. Bei Zuwiderhandlung ist der Auftraggeber unbeschadet 
weitergehender anderer Rechte berechtigt, die Ablieferung der Lichtbilder (einschließlich belichteter 
Schichtträger oder des anderen Informationsträgers) bzw. das Löschen aller diesbezüglichen Datei-
en ohne Entschädigung zu verlangen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine 
Nachunternehmer/Unterauftragnehmer entsprechend zu belehren.

3.5 Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer bestimmte Beschäftigte seines Unter-
nehmens und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer von der Weiterbeschäftigung bei der 
Ausführung der Leistung ausschließt, wenn diese sich im Umgang mit Verschlusssachen als unge-
eignet erwiesen oder gegen Verpflichtungen zur Geheimhaltung verstoßen haben.

2 Abschnitt K 16 der Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) 
http://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RBBau/RBBauOnlinefassung_05.%20August_14.pdf
3 https://bmwi-sicherheitsforum.de/handbuch/367,0,0,1,0.html?fk_menu=0
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4 Möglicher Zugang zu Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades 
VS-VERTRAULICH oder höher im Bereich der Baustelle (Fallgruppe 3)

4.1 Es dürfen nur Beschäftigte des Auftragnehmers und etwaiger Nachunternehmer/ Unterauftragneh-
mer auf der Baustelle eingesetzt werden, die zum Umgang mit Verschlusssachen des in Nummer 1
genannten Geheimhaltungsgrades ermächtigt bzw. bei Einsatz in einem Sicherheitsbereich für die 
Tätigkeit im Sicherheitsbereich zugelassen sind.

4.2 Die einzusetzenden Beschäftigten müssen dem Auftraggeber mit einem Antrag auf Ausstellung ent-
sprechender Zutrittsgenehmigungen rechtzeitig vor dem jeweiligen Einsatz mitgeteilt werden.

4.2.1 Befindet sich der Auftragnehmer oder Nachunternehmer/Unterauftragnehmer in der Geheimschutz-
betreuung des BMWi, so muss der Antrag durch den Sicherheitsbevollmächtigten (SiBe) des jewei-
ligen Unternehmens gestellt werden. Dem Antrag sind namentliche Bescheinigungen des Sicher-
heitsbevollmächtigten im nationalen Besuchskontrollverfahren gemäß Anlage 23 (SiBe-
Bescheinigung) oder 24 (Sammel-SiBe-Bescheinigung) Geheimschutzhandbuch beizufügen.

4.2.2 Befindet sich der Auftragnehmer oder Nachunternehmer/Unterauftragnehmer nicht in der Geheim-
schutzbetreuung des BMWi, so muss in dem Antrag angegeben werden, wann und von welcher 
Stelle der jeweilige Beschäftigte sicherheitsüberprüft wurde. Etwaige vorhandene Bescheinigungen 
über diese Überprüfung sind dem Antrag beizufügen. Der Auftraggeber wird diese Angaben verifi-
zieren und klären, ob die betreffende Sicherheitsüberprüfung vom Nutzer akzeptiert wird.

4.2.3 Verfügt der AN über kein sicherheitsüberprüftes Personal, hat er für das Sicherheitsüberprüfungs-
verfahren die vollständig und korrekt ausgefüllten Sicherheitserklärungen jedes einzusetzenden Be-
schäftigten der vom Auftraggeber benannten zuständigen Stelle vorzulegen.

Die Dauer dieses Sicherheitsüberprüfungsverfahrens beträgt je nach Überprüfungsart zwischen ca. 
zwei und zwölf Monaten. Die Überprüfung kann im Einzelfall noch länger dauern, z.B. bei Personen, 
die sich zu Beginn des Überprüfungsverfahrens weniger als fünf Jahre in der Bundesrepublik 
Deutschland aufgehalten haben.

Kosten, die dem Auftragnehmer im Rahmen des Antragsverfahrens für die Sicherheitsüberprüfung 
seiner Beschäftigten entstehen, z. B. für den Zeitaufwand der Erstellung der Antragsunterlagen, 
werden nicht gesondert vergütet.

4.3 Kosten, die dem Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer/Unterauftragnehmer dadurch ent-
stehen, dass einem Beschäftigten der Zutritt zur Baustelle aufgrund der Ergebnisse der Sicherheits-
überprüfung verweigert wird, werden nicht gesondert vergütet. Die Verweigerung des Zutritts eines 
Beschäftigten zur Baustelle stellt insbesondere keine Behinderung dar.

4.4 Hat der Auftragnehmer bzw. der von ihm eingebundene Nachunternehmer/Unterauftragnehmer sei-
nen Sitz oder Wohnsitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland, so muss rechtzeitig vom Auftrag-
nehmer bzw. dem von ihm eingebundenen Nachunternehmer/Unterauftragnehmer für den einzuset-
zenden Beschäftigten die Einholung einer entsprechenden Sicherheitsunbedenklichkeitserklärung 
(Request for Visit (RfV) oder im Ausnahmefall eine Personal Security Clearance (PSC)) bei der zu-
ständigen Behörde seines Heimatstaates beantragt werden.

4.5 Notwendige Fotografien oder Filme im Rahmen der Vertragsabwicklung bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch den Nutzer. Dem Auftragnehmer und seinen Beschäftigten einschließlich sei-
ner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und deren Beschäftigten ist die Anfertigung von nicht 
genehmigten Lichtbildern der Baumaßnahme (Negative und Positive auf beliebigen Schichtträgern 
sowie Informationsträger aller Art) untersagt. Bei Zuwiderhandlung ist der Auftraggeber unbeschadet 
weitergehender anderer Rechte berechtigt, die Ablieferung der Lichtbilder (einschließlich belichteter 
Schichtträger oder des anderen Informationsträgers) bzw. das Löschen aller diesbezüglichen Datei-
en) ohne Entschädigung zu verlangen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine 
Nachunternehmer/Unterauftragnehmer entsprechend zu belehren.

4.6 Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer bestimmte Beschäftigte seines Unter-
nehmens und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer von der Weiterbeschäftigung bei der 
Ausführung der Leistung ausschließt, wenn diese sich im Umgang mit Verschlusssachen als unge-
eignet erwiesen oder gegen Verpflichtungen zur Geheimhaltung verstoßen haben.

4.7 Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer erhalten nur 
Zutritt zur Sperrzone, wenn sie im Besitz einer gültigen Zutrittsgenehmigung sind.

Für aus der Baustellenbelegschaft ausscheidende Beschäftigte ist dem Auftraggeber eine Ab-
gangsmeldung zu erstatten. Mit der Abgangsmeldung ist die Zutrittsgenehmigung zurückzugeben. 
Der Verlust von Zutrittsgenehmigungen ist unverzüglich anzuzeigen.
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Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer, die in der 
Sperrzone 

außerhalb des ihnen vom Beauftragten des Auftraggebers oder von anderen dem Auftragnehmer 
hierzu als befugt bezeichneten Personen zugewiesenen Arbeitsbereich einschließlich der Zu-
gangswege oder
außerhalb ihrer Arbeitszeit (vertraglich vereinbarte Zugangszeit) oder ohne gültige Zutrittsge-
nehmigung oder
bei der Anfertigung von nicht genehmigten Lichtbildern (vergleiche 4.5)

angetroffen werden, sind auf Verlangen des Auftraggebers sofort von der Weiterbeschäftigung aus-
zuschließen.

Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine Nachunternehmer/Unterauftragnehmer ent-
sprechend zu belehren.

5 Vorbeugender personeller Sabotageschutz (Fallgruppe 4)

5.1 Es dürfen nur Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
auf der Baustelle eingesetzt werden, die eine positive „Erweiterte Sicherheitsüberprüfung“ (Ü2) ge-
mäß § 9 Absatz 1 Nummer 3 SÜG4 für den vorbeugenden personellen Sabotageschutz nachweisen.

5.2 Die einzusetzenden Beschäftigten des AN und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer müs-
sen dem Auftraggeber mit einem Antrag auf Ausstellung entsprechender Zutrittsgenehmigungen 
rechtzeitig vor dem jeweiligen Einsatz mitgeteilt werden.

5.2.1 Befindet sich der Auftragnehmer oder Nachunternehmer/Unterauftragnehmer in der Geheimschutz-
betreuung des BMWi, so muss der Antrag auf Ausstellung von Zutrittsgenehmigungen durch den Si-
cherheitsbevollmächtigten des jeweiligen Unternehmens gestellt werden. Dem Antrag sind nament-
liche Bescheinigungen des Sicherheitsbevollmächtigten im nationalen Besuchskontrollverfahren 
gemäß Anlage 23 (SiBe-Bescheinigung) oder 24 (Sammel-SiBe-Bescheinigung) Geheimschutz-
handbuch beizufügen.

5.2.2 Befindet sich der Auftragnehmer oder Nachunternehmer/Unterauftragnehmer nicht in der Geheim-
schutzbetreuung des BMWi, so muss in dem Antrag angegeben werden, wann und von welcher 
Stelle der jeweilige Beschäftigte sicherheitsüberprüft wurde. Etwaige vorhandene Bescheinigungen 
über diese Überprüfung sind dem Antrag beizufügen. Der Auftraggeber wird diese Angaben verifi-
zieren und klären, ob die betreffende Sicherheitsüberprüfung vom Nutzer akzeptiert wird.

5.2.3 Verfügt der AN über kein sicherheitsüberprüftes Personal, hat er für das Sicherheitsüberprüfungs-
verfahren die vollständig und korrekt ausgefüllten Sicherheitserklärungen jedes einzusetzenden Be-
schäftigten der vom Auftraggeber benannten zuständigen Stelle vorzulegen.

Die Dauer dieses Sicherheitsüberprüfungsverfahrens beträgt ca. sechs Monate. Die Überprüfung 
kann im Einzelfall noch länger dauern, z.B. bei Personen, die sich zu Beginn des Überprüfungsver-
fahrens weniger als fünf Jahre in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten haben.

Anträge können beispielsweise abgelehnt werden, wenn über den Antragsteller Erkenntnisse aus 
dem extremistischen Bereich vorliegen oder ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet ist. Kosten, die 
dem Auftragnehmer im Rahmen des Antragsverfahrens für die Sicherheitsüberprüfung seiner Be-
schäftigten entstehen, z. B. für den Zeitaufwand der Erstellung der Antragsunterlagen, werden nicht 
gesondert vergütet.

5.3 Kosten, die dem Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer/Unterauftragnehmer dadurch ent-
stehen, dass einem Beschäftigten der Zutritt zur Baustelle aufgrund der Ergebnisse der Sicherheits-
überprüfung verweigert wird, werden nicht gesondert vergütet. Die Verweigerung des Zutritts eines 
Beschäftigten zur Baustelle stellt insbesondere keine Behinderung dar.

5.4 Für Personen, die sich nur kurzzeitig, höchstens aber vier Wochen, auf der Baustelle aufhalten, die 
z.B. Material-, Geräte- oder Personentransporte von und zur Baustelle nicht regelmäßig vornehmen, 
können Ausnahmen vom Erfordernis einer Sicherheitsüberprüfung zugelassen werden. Zeitlich un-
begrenzte Ausnahmen gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 1 SÜG können auch für Personen zugelassen 
werden, die unaufschiebbare bauliche Sofortmaßnahmen (z. B. Behebung von Rohrbrüchen) auf 
ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers ausführen sollen.

Solche Personen müssen jedoch ständig durch überprüftes Personal der nutzenden Verwaltung lü-
ckenlos begleitet und beaufsichtigt werden. Die Begleitung ist als Ausnahmefall auf ein Minimum zu 

4 Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG)
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beschränken und ist nicht vorgesehen für wiederkehrende Leistungen über einen längeren Zeit-
raum.

Im Fall des kurzzeitigen Aufenthalts hat der Auftragnehmer dieses einem vom Auftraggeber benann-
ten Ansprechpartner der nutzenden Verwaltung rechtzeitig anzukündigen. Die Möglichkeit einer Be-
gleitung richtet sich insbesondere nach den Kapazitäten der nutzenden Verwaltung; der Auftrag-
nehmer hat keinen Anspruch auf Begleitung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer 
bestimmten Frist. Etwaige Wartezeiten auf eine Begleitungsmöglichkeit kann der Auftragnehmer 
dementsprechend nicht als Behinderung geltend machen.

5.5 Notwendige Fotografien oder Filme im Rahmen der Vertragsabwicklung bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch den Nutzer. Dem Auftragnehmer und seinen Beschäftigten einschließlich sei-
ner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und deren Beschäftigten ist die Anfertigung von nicht 
genehmigten Lichtbildern der Baumaßnahme (Negative und Positive auf beliebigen Schichtträgern 
sowie Informationsträger aller Art) untersagt. Bei Zuwiderhandlung ist der Auftraggeber unbeschadet 
weitergehender anderer Rechte berechtigt, die Ablieferung der Lichtbilder (einschließlich belichteter 
Schichtträger oder des anderen Informationsträgers) bzw. das Löschen aller diesbezüglichen Datei-
en) ohne Entschädigung zu verlangen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine 
Nachunternehmer/Unterauftragnehmer entsprechend zu belehren.

5.6 Der Auftraggeber kann bei Risiken für die nationale Sicherheit oder Vorliegen einer sicherheitser-
heblichen Erkenntnis verlangen, dass der Auftragnehmer bestimmte Beschäftigte seines Unterneh-
mens und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer sofort von der Weiterbeschäftigung bei der 
Ausführung der Leistung ausschließt.

5.7 Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer erhalten nur 
Zutritt zur Schutzzone, wenn sie im Besitz einer Zutrittsgenehmigung sind.

Für aus der Baustellenbelegschaft ausscheidende Beschäftigte ist dem Auftraggeber eine Ab-
gangsmeldung zu erstatten. Mit der Abgangsmeldung ist die Zutrittsgenehmigung zurückzugeben. 
Der Verlust der Zutrittsgenehmigung ist unverzüglich anzuzeigen.

5.8 Der Auftragnehmer, seine Beschäftigten, seine Nachunternehmer/Unterauftragnehmer, Lieferanten 
und Dienstleistungsunternehmen und deren Beschäftigte (nachfolgend umfassend: „Beschäftigte 
des Auftragnehmers“) dürfen sich innerhalb des geschützten Bereiches nur auf der Baustelle aufhal-
ten, auf der sie eingesetzt werden und haben dorthin den kürzesten Weg zu benutzen. Sie müssen 
ständig einen gültigen Personalausweis, gegebenenfalls Führerschein und Kfz-Papiere und die gül-
tige Zutrittsgenehmigung mitführen. Der geschützte Bereich ist nach Erbringung der Leistung, spä-
testens aber am Ende der täglichen Arbeitszeit, unverzüglich und auf dem kürzesten Weg zu ver-
lassen.

Beim Betreten und Verlassen des geschützten Bereichs können auf Grund von Sicherheitsbestim-
mungen Wartezeiten auftreten, die nicht gesondert vergütet werden.

5.9 Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer, die in der 
Schutzzone

außerhalb des ihnen vom Beauftragten des Auftraggebers oder von anderen dem Auftragnehmer 
hierzu als befugt bezeichneten Personen zugewiesenen Arbeitsbereich einschließlich der Zu-
gangswege oder
außerhalb ihrer Arbeitszeit (vertraglich vereinbarte Zugangszeit) oder ohne gültige Zutrittsge-
nehmigung oder
bei der Anfertigung von nicht genehmigten Lichtbildern (vergleiche 5.5)

angetroffen werden, sind auf Verlangen des Auftraggebers sofort von der Weiterbeschäftigung aus-
zuschließen.

Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine Nachunternehmer/Unterauftragnehmer ent-
sprechend zu belehren.

6 Arbeiten in militärisch genutzten Liegenschaften

6.1 Besondere Umstände der Auftragsausführung

Mitarbeiter von Unternehmen, die im Rahmen ihrer vertraglichen Verpflichtung in der militärischen 
Liegenschaft tätig werden, sind über den Kasernenkommandanten anzumelden. In der Anmeldung 
sind Zuname, Vorname, Geburtsdatum, Wohnsitz und Personalausweisnummer der Mitarbeiter so-
wie die Anschrift und Telefonnummer des Auftragnehmers zu vermerken. Diese Angaben sind, zu-
sammen mit einer Bescheinigung über die Auftragserteilung, die dem Aufragnehmer mit dem Auf-
tragsschreiben zugeht, dem Kasernenkommandanten rechtzeitig, vor Beginn der Ausführung, zu 
übergeben. Die Anmeldepflicht gilt auch für Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und Lieferanten.
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Voraussetzung für den Zutritt in die militärische Liegenschaft ist in der Regel eine Belehrung der mit 
der Ausführung der Leistung betrauten Mitarbeiter durch das Bundeswehrdienstleistungszentrum.

6.2 Zutritt zur militärisch genutzten Liegenschaft / Baustelle

Der Zutritt in die militärisch genutzte Liegenschaft erfolgt im täglichen Passwechselverfahren, d.h. 
an der Wache wird gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises, Reisepass oder Führerschein 
im Tausch ein Besucherausweis ausgehändigt, der beim Verlassen der Liegenschaft wieder an der 
Wache gegen das hinterlegte Dokument ausgetauscht wird. Demensprechend wird mit etwaigen 
Nachunternehmern/ Unterauftragnehmern und Lieferanten des Auftragnehmers verfahren.

Wenn die Tätigkeit in der militärisch genutzten Liegenschaft länger als drei Monate andauert, kann 
der Auftragnehmer Sonderausweise für seine Beschäftigen beantragen, die das tägliche Passwech-
selverfahren ersetzten. Der Antrag ist über ein entsprechendes Formular in der Ausweisstelle der 
nutzenden Verwaltung einzureichen. Die Entscheidung über die Ausstellung der Ausweise trifft die 
nutzende Verwaltung, ein Anspruch besteht nicht.

Bei Baumaßnahmen in Hallen, die während der Bauarbeiten weiter genutzt werden, ist zusätzlich zu 
den oben beschriebenen Verfahren eine tägliche An- und Wiederabmeldung bei dem zuständigen 
Hallenmeister erforderlich.

6.3 Zusätzliche Regelungen im Einzelfall:


